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Pastoralfrägen
Gerechter Arbeitslohn. Eın Geschäftsmann gibt einer geist1g zuriickgebliebc%nen

Arbeıitskraift, weıl s1e nıchts Vollwertiges eisten kann, Kost und Unterkunft und
bezahlt die Sozlalversicherung Z  L ((änze. Anstatt des Tarıflohnes gibt eın mMonati-
liches Taschengeld VO  > 50 15 100 Schilling. Handelt der Geschäftsmann recht oder
ist 1m (Gewissen verpflichtet, die tarı1mäßige Entlohnung (trotz mangelhafter
Arbeitsleistung) 7U geben ?

Kür die Berechnung des gerechten Lohnes sind die Tauschgerechtigkeit un die
Gemeinwohlgerechtigkeit maßgebend. Die 1ustıtila commutativa verlangt den Leistungs-
John; das heißt, der Lohn muß dem VWert der Leistung entsprechen. Die 1ustıtla soclalıs
ordert den amılenlohn (vgl. Quadragesimo an NOo, Il: 71); das heißt, der Lohn muß
1m Notfall hoch se1ın, daß der Arbeiter ıne durchschnittliche FKFamıilie erhalten kann.

Im großen un! muß 1mM eutschen Raum (die DDR kann Jler
allerdings nıcht berücksıchti: werden) den kollektivvertraglichen Lohn (auf der
Grundlage der Tauschgerechtigkeit) als gerechten Lohn betrachten. ıe Familien-
lohn eLwa och bestehende Dıfferenz kann durch die Familienausgleichskassen (Kınder-
beihilfen) als ausgeglichen angesehen werden.

Sowohl dıe äpstlichen Sozlalenzykliken w1e natürlich auch die Kollektivver-
trage seizen eiıne normale (durchschnittliche) Arbeitsleistung VOraus. Der überdurch-
schnittlich geschickte und Heißige Arbeiter hat eın Recht auf höheren Lohn;: anderseıts
kann aber auch der Arbeiter, der mıt seiner Leistung bedeutend unter dem urch-
schnıtt bleibt, nıcht die Vo Bezahlung verlangen. ach der allgemeinen Auffassung
der Moralisten ist der Arbeiter, der aus eigener Schuld eine bedeutend eringere Leı-

erbringt, 0844. restitutionspflichtig, wWenn den vollen Lohn dafür bekommen
hat

Die öhe der Entlohnung für eiıne nıcht vollwertige Arbeit ıst S errechnen
ach dem (ungefähren) Prozentsatz der Leistung dieses Arbeiters, am
urchschnitt. Was über das dem Wert der Arbeit entsprechende Entgelt hinaus
och notwendig Ist ZU. menschenwürdigen Lebensunterhalt des Arbeiters und ‚:Ve1l-
tuell seiner Familie, ist Aufgabe der christlichen Wohltätigkeit, der Carıtas, nıcht der
lustitia (weder der Tauschgerechtigkeit noch der Gemeinwohlgerechtigkeit).

In UuUNsSecITenm ist also der Arbeitgeber nıcht verpflichtet, den vollen Lohn
bezahlen Sollte der Kollektivvertrag Ausnahmen für solche Fälle nıcht vorsehen,

ware die Forderung ach voller Lohnbezahlung naturrechtlich ungerecht. Eıne solche
Forderung würde siıch auch das Wohl nıcht voll einsatzfähiger Arbeiter und

das Gemeinwohl auswırken; denn sS1e hätte Folge, daß solche beiter VO.  5
nıemandem eingestellt werden und das Kontingent der „beschränkt Vermittlungs-
fähigen“ vergrößern. Während aber jene, die infolge Invalidität nıcht mehr voll
arbeitsfähig sınd, schließlich ıne Sozlalrente bekommen, würden Artbeiter
Art DUr der öffentlichen Fürsorge anheimfallen, obwohl 816e sıch och eisten
könnten. ach den obenstehenden Angaben dürfte der Geschäftsmann mıt Kost,
Wohnung, Bezahlung der Beiträge Sozlalversicherung (auch des Arbeitnehmer:-
anteiles!) un!: dem Taschengeld dıe Forderung der Gerechtigkeit voll erfüllt haben.
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